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Einladung 17.03.2023, Kaffee- und Kuchennachmittag
Liebe Eschbacherinnen und Eschbacher,
hiermit laden wir alle recht herzlich

am Sonntag, den 17.März 2024, ab 14.30 Uhr 
zum Kaffee- und Kuchennachmittag

 in die Gaststube des Löwen im Castell ein. In nettem Ambiente verwöhnen 
wir euch mit Selbstgebackenemund freuen uns auf ein paar gesellige Stunden 
mit euch.

Auf ein baldiges Wiedersehen
Euer Löwenteam 

Auch nur zu Kaffee und Kuchen dürfen Sie uns gerne besuchen. 
Der Erlös geht an die Kinder der Rappaltosteiner Grundschule.
Über Ihren Besuch freut sich der Elternbeirat Schule 

Frühlingsputzede 
in Eschbach
Die Gemeinde Eschbach führt eine 
"Dorfputzede" unter dem Motto 
"Für ein sauberes Eschbach!" durch.
 
Hierfür bitten wir um tatkräftige Un-
terstützung und freuen uns am
 

Samstag, den 23. März 2024,  
ab 10 Uhr

 
auf viele helfende Hände.
 
Die Gemeindeverwaltung bittet alle 
Eschbacher Vereine, Institutionen 
und alle Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, diese Aktion zu unterstützen und 
uns bis 15. März 2024 mitzuteilen, ob 
wir mit Ihrer Hilfe rechnen dürfen.
Anmeldungen nimmt die Gemein-
deverwaltung unter der Telefonnum-
mer 07634-550415 oder per E-Mail an 
sekretariat@gemeinde-eschbach.de 
entgegen.
 
Mit einem gemeinsamen Vesper 
möchte ich mich danach bei Ihnen 
bedanken.
 
Ihre Gemeindeverwaltung
 
Sarah Michaelis
Bürgermeisterin
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Schauen Sie rein!  www.gemeinde-eschbach.de

APOTHEKEN
Der Apothekennotdienst sollte nur in wirk-
lich dringenden Fällen in Anspruch genom-
men werden. Er beginnt jeweils um 8.30 Uhr 
und endet um 8.30 Uhr am nächsten Tag. 

07.03.2024 
Hardt-Apotheke, Tel. 07633-13355 
Hartheim, Schwarzwaldstr. 16a 

08.03.2024 
Apotheke am Bahnhof, Tel. 07633-4747 
Bad Krozingen, Bahnhofstr. 6 

09.03.2024 
Linden Apotheke, Tel. 07631-3978 
Buggingen, Breitenweg 10a 

10.03.2024 
Breisgau Apotheke, Tel. 07633-5393 
Ehrenkirchen, Staufener Str. 1 

11.03.2024 
Schwarzwald-Apotheke Bad Krozingen, 
Tel. 07633-41 05 
Bad Krozingen, St.- Ulrich-Str. 2 

12.03.2024 
Faust-Apotheke, Tel. 07633/958220 
Staufen, Hauptstr. 52 

13.03.2024 
Bad Apotheke, Tel. 07633-92840 
Bad Krozingen, Bahnhofstr. 23 

14.03.2024 
St. Trudert-Apotheke, Tel. 07636-566 
Münstertal, Wasen 49 

15.03.2024 
Stadt Apotheke, Tel. 07633-6263 
Staufen, Hauptstr. 15 

16.03.2024 
Bad Apotheke im Paracelsushaus, 
Tel. 07633-150150 
Bad Krozingen, Freiburger Str. 20 

17.03.2024 
Batzenberg-Apotheke, Tel. 07664-60180 
Schallstadt, Basler Str. 82 

18.03.2024 
Schwarzwald-Apotheke Tulpenbaumallee, 
Tel. 07633-8070468 
Bad Krozingen, Tulpenbaumallee 22 A 

19.03.2024 
Zollmatten-Apotheke, Tel. 07634-510511 
Heitersheim, Poststr. 22 

20.03.2024 
Malteser-Apotheke, Tel. 07634-2039 
Heitersheim, Im Stühlinger 16 
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Feuerwehr 112
Feuerwehrhaus Tel. 595640
 Fax. 595648
Kommandant: Stefan Zipfel
1. stv. Kommandant: Marco Isele 
2. stv Kommandant: Alexander Bechtel

Polizei
Notruf 110
Polizeiposten Heitersheim, 
Lindenplatz 1 07634 - 50699 -0
nach Dienstschluss: 
Polizeirevier Müllheim 07631- 17880

Unfallrettungsdienste  
und Krankentransporte
DRK-Rettungsdienst 112
Krankentransporte 0761-19222
Sozialstation 07633 -12219
Dorfhelferinnenstation 07664 - 4058069
Dorfhelferin Karin Birk 0178 9034563
Kath. Pfarramt 07634 - 551615
Evang. Pfarramt 07634 - 552043
Gemeindeverwaltg. 07634 - 5504-0

Wasser
Wassermeister 
Andreas Kirner 0151 54455181

Strom
Energiedienst Netze GmbH
Service-Nummer 0800 2212621
Kostenlose Notrufnummer 
der BN-Netze GmbH.  0800 2767767
Bereitschaft- und Entstörungsdienst der 
Badenova rund um die Uhr     0800 2838485 

Vergiftungs-Info-Zentrale 0761- 2704361
Telefonseelsorge 0800 1110111
Giftnummer    0761 - 19240

Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V. 
Wölflinstraße 13 * 79104 Freiburg 
Telefon: 0761 - 36 122 
* Telefax 0761 - 36 123 
E-Mail: info@bsvsb.org 
* Internet: www.bsvsb.org

ÄRZTLICHER  NOTFALLDIENST
An Wochenenden und Feiertagen 
rund um die Uhr.  
Rufnummer (ohne Vorwahl)  116 117

ÖFFNUNGSZEITEN DER BANKEN

Sparkasse Staufen-Breisach 
Beratungstermine unter 07633 - 812-0 oder 
www.sparkasse-staufen-breisach.de
SB-Zone in der Filiale Eschbach rund um die Uhr 
geöffnet

Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG
Beratungstermine unter 07634 - 401-0 oder
info@vbbm.de
SB-Zonne in der Filiale Eschbach rund um die Uhr 
geöffnet.

ZAHNARZT

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer 
0761 - 12012000 (DRK-Stelle) zu erfahren.

DEUTSCHES ROTES KREUZ

Kreisverband Müllheim
für Hausnotruf, Mobiler Ambulanter Pflegedienst, 
Ambulanter Kinderpflegedienst,
Behindertenfahrdienst, Gesundheitsprogramme, 
Kleiderkammer, Erste- Hilfe/
Schwesternhelferinnen-Kurse

DRK-Beratungsstelle für Spätaussiedler
in Bad Krozingen Tel. 07633 - 3118
(Mo., Mi. und Fr. 10-12 Uhr)

PEKiP-Gruppe
Marie-Luise Weirich Tel. 07663 - 93339969

DRK-Ortsverein Heitersheim
Vorsitzender: Herr Christoph Rive 
Heitersheim Tel. 07634 - 1518 
DRK-Rettungsdienst  Tel. 0761- 19222

TIERARZT

Tierärztlicher Notdienst  Tel. 01805-843763

POST

im Geschäft „Sonja´s Lädle“ Hauptstr. 47
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Die Gemeinde Eschbach 
Gemeindeverwaltung, 
Hauptstraße 24, 
79427 Eschbach 

SIE ERREICHEN UNS UNTER: 

Telefon 07634 5504 - 0, Telefax 07634 5504 - 66
E-Mail: info@gemeinde-eschbach.de 
Homepage: www.gemeinde-eschbach.de 

Bürgermeisterin Sarah Michaelis 
Telefon 5504 - 11
E-Mail: michaelis@gemeinde-eschbach.de

Sekretariat/Kulturamt
Merry-Enn Lehradt, Telefon 5504 - 15 
E-Mail: sekretariat@gemeinde-eschbach.de 

Hauptamt/Bauamt/Ordnungsamt 
Christoph Croin, Telefon 5504 - 14
E-Mail: croin@gemeinde-eschbach.de  

Gemeindekasse
Gabriele Maurer, Telefon 5504 - 19 
E-Mail: maurer@gemeinde-eschbach.de

Standesamt/Friedhofsverwaltung
Lucia Birmelin, Telefon 5504 - 13
E-Mail: birmelin@gemeinde-eschbach.de

Rechnungsamt
Tanja Sommer, Telefon 5504 - 16
E-Mail: sommer@gemeinde-eschbach.de
Elisabeth Schneider, Telefon 5504 - 21
E-Mail: schneider@gemeinde-eschbach.de

Bürgerbüro/Einwohnermelde-/Passamt 
Vanessa Keller, Telefon 5504 - 17
Anna Mancinone Telefon 5504 - 18
buergerbuero@gemeinde-eschbach.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Montag  14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
  
Termine außerhalb der Öffnungszeiten können gerne mit dem jeweiligen Mitarbeiter vereinbart 
werden. 

Amtliche Bekanntmachungen
Verordnung der Gemeinde Eschbach zum 

Schutz freilebender Katzen  
(Katzenschutzverordnung – KatzenschutzVO) 

vom 29.02.2024 
  
Auf Grund von § 13b des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt 
durch Art.280 V vom 19.06.2020 BGBI. I S.1328 geändert worden ist, 
in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über die 
Übertragung der Ermächtigung nach § 13b des Tierschutzgesetzes 
vom 19. November 2013 (GBl. S. 362) hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Eschbach am 29.02.2024 folgende Verordnung beschlossen: 
 

§ 1 Regelungszweck, Geltungsbereich 
(1) Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden Katzen 

vor erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden, die auf eine 
hohe Anzahl dieser Katzen innerhalb des Gebietes der Gemein-
de Eschbach zurückzuführen sind.

 
(2) Diese Verordnung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde 

Eschbach.
 

§ 2 Begriffsbestimmungen  
Im Sinne dieser Verordnung ist eine 
 
1. Katze ein männliches oder weibliches Tier der Unterart Felis sil-

vestris catus,
2. freilebende Katze eine Katze, die nicht oder nicht mehr von ei-

nem Menschen gehalten wird,
3. Katzenhalterin oder Katzenhalter eine natürliche Person, die die 

tatsächliche Bestimmungsmacht über eine Katze in eigenem In-
teresse und nicht nur ganz vorübergehend ausübt und das wirt-
schaftliche Risiko des Verlusts des Tieres trägt,

TAGESORDNUNG 
Am Donnerstag, den 21.03.2024 findet um 19:30 Uhr im 
Sitzungssaal des Eschbacher Rathauses, Hauptstr. 24, 
79427 Eschbach, eine öffentliche Sitzung des Gemein-
derats statt. 

  
TOP 1 Einwohnerfragen 
  
TOP 2 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentli-

chen Sitzungen 
  
TOP 3 Auflegung von Niederschriften über öffentliche 

Sitzungen des Gemeinderats 
  
TOP 4 Mitteilungen aus der Verwaltung 
  
TOP 5 Vorberatung über den Haushaltsplanentwurf für 

das Haushaltsjahr 2024 
  
TOP 6 Anregungen aus dem Gemeinderat 
  
TOP 7 Einwohnerfragen 
  
  
Die Bevölkerung ist hierzu recht herzlich eingeladen. 
  
  
gez. Sarah Michaelis 
Bürgermeisterin 

Aus dem Gemeinderat



Seite 4 Donnerstag, den 07. März 2024 

4. Halterkatze die Katze einer Katzenhalterin oder eines Katzenhal-
ters

5. freilaufende Halterkatze eine Halterkatze, der unkontrolliert freier 
Auslauf gewährt wird und die nicht weniger als 5 Monate alt ist.

 
§ 3 Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht  

für freilaufende Halterkatzen 
(1) Freilaufende Halterkatzen sind von ihren Katzenhalterinnen und 

Katzenhaltern durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt zu kas-
trieren und mittels Mikrochip oder Ohrtätowierung eindeutig 
und dauerhaft zu kennzeichnen sowie zu registrieren.

 
(2) Die Registrierung erfolgt, indem neben den Daten des Mikro-

chips oder der Ohrtätowierung Name und Anschrift der Katzen-
halterin oder des Katzenhalters in das kostenfreie Haustierregis-
ter von Tasso e.V. oder in das kostenfreie Haustierregister des 
Deutschen Tierschutzbundes (FINDEFIX) eingetragen werden.

 
(3) Der Gemeinde Eschbach ist auf Verlangen ein Nachweis über die 

durchgeführte Kastration und Registrierung vorzulegen.
 
(4) Von der Kastrationspflicht nach Absatz 1 können auf begründe-

ten Antrag durch die Gemeinde Eschbach Ausnahmen zugelas-
sen werden. Die übrigen Bestimmungen hinsichtlich der Kenn-
zeichnungs- und Registrierungspflicht in den Absätzen 1 bis 3 
bleiben unberührt.

 
(5) Eine von der Katzenhalterin oder einem Katzenhalter personen-

verschiedene Eigentümerin oder ein personenverschiedener 
Eigentümer hat die Ausführungen der Halterpflichten nach Ab-
satz 1 bis 3 zu dulden.

 
§ 4 Maßnahmen gegenüber  

Katzenhalterinnen und Katzenhaltern 
(1) Wird eine entgegen § 3 Absatz 1 unkastrierte Halterkatze von 

der Gemeinde Eschbach oder einer oder einem von ihr Beauf-
tragten im Gemeindegebiet angetroffen, soll der Katzenhalterin 
oder dem Katzenhalter von der Gemeinde Eschbach aufgege-
ben werden, das Tier kastrieren zu lassen. Bis zur Ermittlung der 
Katzenhalterin oder des Katzenhalters kann die Katze durch die 
Gemeinde Eschbach oder einer oder einem von ihr Beauftragten 
in Obhut genommen werden. Ist zur Ergreifung der Katze das 
Betreten eines Privat- oder Betriebsgeländes erforderlich, sind 
die Grundstückseigentümer oder Pächter verpflichtet, dies zu 
dulden und die Gemeinde Eschbach oder eine oder einen von 
ihr Beauftragten bei einem Zugriff auf die Katze zu unterstüt-
zen. Mit der Ermittlung der Katzenhalterin oder des Katzenhal-
ters soll unverzüglich nach dem Aufgreifen der Katze begonnen 

werden. Dazu ist insbesondere eine Halterabfrage bei den in § 3 
Absatz 2 genannten Registern zulässig.

 
(2) Ist eine nach Absatz 1 angetroffene unkastrierte Halterkatze da-

rüber hinaus entgegen § 3 Absatz 1 nicht gekennzeichnet und 
registriert und kann ihre Halterin oder ihr Halter nicht inner-
halb von 48 Stunden identifiziert werden, kann die Gemeinde 
Eschbach die Kastration auf Kosten der Katzenhalterin oder des 
Katzenhalters durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt durch-
führen lassen. Nach der Kastration soll die Katze wieder in die 
Freiheit entlassen werden. Die Entlassung in die Freiheit soll an 
der Stelle erfolgen, an der die Katze aufgegriffen worden ist. 

 
(3) Eine von der Katzenhalterin oder dem Katzenhalter personen-

verschiedene Eigentümerin oder personenverschiedener Eigen-
tümer hat die Maßnahmen nach Absatz 1 und 2 zu dulden.

  
§ 5 Maßnahmen gegenüber freilebenden Katzen 

(1) Die Gemeinde Eschbach oder ein von ihr Beauftragte oder einen 
von ihr Beauftragter kann freilebende Katzen kennzeichnen, 
registrieren und kastrieren lassen. Zu diesen Zwecken darf die 
freilebende Katze in Obhut genommen werden. Nach der Kas-
tration kann die Katze wieder in die Freiheit entlassen werden. 
Die Entlassung in die Freiheit soll an der Stelle erfolgen, an der 
die Katze aufgegriffen worden ist.

(2) Ist für Maßnahmen nach Absatz 1 das Betreten eines Privat- oder 
Betriebsgeländes erforderlich, gilt § 4 Absatz 1 Satz 3 entspre-
chend.

 
§ 6 Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf 
Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
Eschbach geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
  
Eschbach, den 29.02.2024 
  
Sarah Michaelis,
Bürgermeisterin 

Zweckverband   Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal 

Wirtschaftsplan 2024 
(Wirtschaftsjahr 01.01. – 31.12.2024) 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal hat am 25.01.2024 aufgrund des Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16. September 1974, zuletzt geändert am 04.04.2023 (GBl. S. 137, 142) in Verbindung mit 
§ 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 27.06.2023 (GBl. S. 229, 
231) sowie § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert am 17.06.2020 (GBl. S. 403) den Wirtschaftsplan 
für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgelegt: 
  

§ 1 
Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden festgesetzt: 

1. Erfolgsplan  

1.1 Summe Erträge 652.200 €

1.2 Summe Aufwendungen 652.200 €

1.3 Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0 €
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2. Liquiditätsplan  

2.a.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 651.100 €

2.a.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 504.100 € 

2.a.3 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.a.1 und 2.a.2) 147.000 €

2.b.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

2.b.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 68.700 €

2.b.3 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit(Saldo aus 2.b.1 und 2.b.2) -68.700 €

2.c Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3) 78.300 €

2.d.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 75.200 €

2.d.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 153.500 €

2.d.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.d.1 und 2.d.2)

-78.300 €

2.e Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zumEnde des Wirtschaftsjahres 
(Saldo aus 2.c und 2.d.3)

0 €

3.a Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 68.700 €

3.b Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite 100.000 €

  
§ 2 

Die Verbandsumlagen (Betriebskostenumlage, Tilgungs- und Investitionsumlage) werden gemäß § 12 der Verbandssatzung festgesetzt. 
  
Heitersheim, den 25.01.2024 
gez. 
Christoph Zachow 
Verbandsvorsitzender 

Probealarm
Am Samstag den 30.03.2024 findet in der Zeit von 10:00 
Uhr bis ca. 10:15 Uhr für die in den Gemeinden installier-
ten und angeschlossenen Sirenenanlage der halbjährliche 
Sirenenprobealarm statt. 

Der Probealarm für die angeschlossenen stationären Sire-
nenanlagen in den Städten und Gemeinden, wird durch die 
integrierte Leitstelle Freiburg – Breisgau Hochschwarzwald 
ausgelöst. Im Vorfeld des Probealarms wird über die integ-
rierte Leitstelle eine Meldung über den Beginn und Ende des 
Probealarmes über die Warn-App „NINA“ zentral für die Städte 
und Gemeinden im Landkreis gesteuert. 

Im Anschluss werden in der Zeit von 10:00 bis 10:15 Uhr fol-
gende Sirenensignale ausgelöst: 
  
Bevölkerungsalarm – Ein 60 Sekunden lang auf- und ab-
schwellender Heulton 
  
Feueralarm – 1-minütiger Dauerton (2 x 12 Sek. Unterbrochen) 
  
Entwarnung – 1 Minute Dauerton 
  
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem landkreisweiten Sire-
nenprobealarm am 30. März lediglich um eine Erprobung der 
kommunalen Warngeräte handelt. Aus diesem Grund werden 
im Rundfunk keine Durchsagen und auch keine Mitteilung auf 
den Smartphone per Cell Broadcast erfolgen. 

Wichtige Mitteilungen
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Erfolgreicher Abschluss  
Photovoltaik-Kampagne Eschbach 
Nach mehreren Fachvorträgen und Einzelberatungen im Rathaus ist 
die Photovoltaik-Kampagne Eschbach nun offiziell und erfolgreich 
abgeschlossen. Die Kampagne war eine Kooperation der Gemein-
de Eschbach mit dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Über 
einen Zeitraum von ca. acht Wochen konnten sich die Bürgerinnen 
und Bürger in Eschbach an zwei Informationsabenden wertvolle und 
neutrale Informationen zum Thema Photovoltaik einholen, sowie 
sich kostenlos vom Solarberater des Landkreises zur individuellen 
Photovoltaik-Situation beraten lassen. An den zwei Informations-
abenden (Auftakt Mitte Januar und Abschluss Mitte Februar) beka-
men Bürgerinnen und Bürger die Chance, sich über Photovoltaik 
zu informieren beziehungsweise Information zum Angebot-Einho-
lungsprozess zu bekommen. 

In den Wochen dazwischen und bis Anfang März wurden zusätz-
lich wöchentlich mehrere Einzelberatungen im Rathaus angeboten, 
die von Eigenheimbesitzern, Gastwirten, Landwirten und Zweit-
wohnungsbesitzern genutzt wurden. Informationen zur Photovol-
taik-Kampagne in Eschbach sind weiterhin auf der Homepage der 
Gemeinde unter https://www.gemeinde-eschbach.de/aktuell.php 
zu finden. 

Weitere Informationen zum Thema Photovoltaik finden Sie auf der 
Internetseite des Landratsamtes unter www.lkbh.de/pv. Auf dieser 
Seite finden Sie auch das aktuelle Beratungsangebot des Landkrei-
ses, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger einmal im Monat kosten-
los telefonisch, per Videoanruf oder vor Ort im Landratsamt in Frei-
burg zu Photovoltaik beraten lassen können. 

Die Gemeinde Eschbach und das Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald bedanken sich bei den Eschbacher Bürgerinnen und 
Bürger für das Interesse am Thema und eine erfolgreiche Kampagne! 
 
 

Beregnungsverband Große Hardt Eschbach 
Der Beregnungsverband Eschbach hat seine Jahreshauptversamm-
lung in Tonis Tenne abgehalten. Vorsitzender A. Morath leitete die 
Versammlung und konnte Frau Bürgermeisterin Michaelis begrü-
ßen. In ihren Grußworten würdigte sie die Arbeit und die Tätigkeit 
der Landwirte. 

L. Calon trug den Tätigkeitsbericht vor, es waren 9 Rohrbrüche in 
der Beregnungsanlage, weiter berichtete er von den Gesprächen 
mit der Bahn bezüglich der zukünftigen Veränderungen des Leitun-
gen.  Rechner A.Gamb berichtete von einem ausgeglichenem Rech-
nungsjahr. Bürgermeisterin Michaelis stellte den Antrag auf Entlas-
tung des Vorstandes, dem einstimmig entsprochen wurde. A. Gamb 
stellte den neuen Haushaltsplan vor, der Ausgaben für Reparaturen 
beinhaltet. Die Versammlung stimmte dem Haushaltsplan zu. Die 
Badenova stellte ein in die Zukunft gerichteten Wasserressourcen-
managementplan für die Staufener Bucht vor. Ein Plan, in dem Kom-
munale Wasserversorgung und landwirtschaftliche Beregnung gere-
gelt werden soll. 

Schriftführer Dieter Maier    
 
 

Für unsere Senioren
Seniorenbüro Eschbach 
Ansprechpartnerin: Frau Lucia Birmelin
im Rathaus, Hauptstr. 24
Tel.: 07634/5504-13
E-Mail: birmelin@gemeinde-eschbach.de 

Das Seniorenbüro im Rathaus ist eine Informations- und Beratungs-
stelle für ältere Menschen und deren Angehörige. Hier finden Sie Rat 
und Unterstützung zu allen Fragen und Belangen die Senioren im 
Alltag haben. 

 

Im Löwen für ALLE Eschbacher 
Einladung zum nächsten Spiele-
nachmittag am Freitag, 15. März 
2024, ab 14.30 Uhr in den „Lö-
wen“, Hauptstr. 24. 

Es gibt außer spannenden Spielen 
wie immer Kaffee und Kuchen.  Wir freuen uns auf neue, insbe-
sondere auch jüngere spielbegeisterte Herausforderer/innen. 

Abfallkalender
Restabfalltonne:    Freitag, 08.03.2024 
Gelber Sack:     Freitag, 16.03.2024 
Biotonne:  Montag, 18.03.2024  
Papiertonne:  Freitag, 16.03.2024 
Schadstoffsammlung 
am Sportplatz, Mattenweg: Dienstag, 19.03.2024 
  
Gebrauchtkleider- und Glascontainer:
Beim Bauhof/Feuerwehr (Betriebsgebäude), Hauptstr. 2 
 

Getrennte Holzsammlung bei  
der Sperrmüllabfuhr ab März 2024 
Ab März 2024 wird Sperrmüll getrennt als Holzsperrmüll und Rest-
sperrmüll gesammelt. Wichtige Informationen sind in diesem Merk-
blatt zusammengefasst. 

Was muss ich beachten: 
1. Was bedeutet die getrennte Sammlung von Sperrmüll ab 
März 2024 für mich? 
Ab März 2024 muss der Sperrmüll bei der Abholung in den zwei se-
paraten Fraktionen Holzsperrmüll und Restsperrmüll bereitgestellt 
werden. Zu Holzsperrmüll zählen Gegenstände, die überwiegend 
aus Holz bestehen (Bspw. Schränke, Betten, Kommoden, etc.). Zu 
Restsperrmüll zählt der übrige Sperrmüll wie bisher (Bspw. Glasti-
sche, Kunststoffwannen, Spiegel, Koffer, Matratze etc.).

2. Warum muss ich meinen Sperrmüll 
in zwei „Haufen“ bereitstellen?
Die Abfuhr erfolgt mit zwei Fahrzeugen. Das eine Fahrzeug sammelt 
den Holzsperrmüll und liefert diesen bei einer separaten Verwer-
tungsanlage für Holzabfälle an. Das andere Fahrzeug sammelt den 
Restsperrmüll. Dieser wird in der TREA Breisgau thermisch verwertet. 
Somit ist es erforderlich, dass der Sperrmüll getrennt bereitgestellt 
wird.

3. Warum wird die getrennte Sammlung eingeführt?
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht vor, dass Holzprodukte länger 
als bisher üblich im Wirtschaftskreislauf genutzt und effizient wie-
derverwertet werden. Durch die getrennte Sammlung kann das Holz 
bestmöglich recycelt und unter anderem für Produkte wie Spann-
platten einer weiteren Verwendung zugeführt werden. Hierdurch 
können Ressourcen geschont und ein Beitrag zum Klimaschutz ge-
leistet werden.

4. Getrennte Abfuhr 
Die getrennte Abfuhr hat zur Folge, dass nicht mehr, wie bisher, der 
ganze Sperrmüll durch ein Fahrzeug abgeholt wird, sondern in Zu-
kunft zwei Fahrzeug eingesetzt werden. Ein Fahrzeug sammelt den 
Holzsperrmüll, das andere Fahrzeug sammelt den Restsperrmüll.  

5. Was ist eigentlich Holzsperrmüll? 
Zu Holzsperrmüll zählen alle Gegenstände des Sperrmülls die über-
wiegend aus Holz bestehen. Als „Faustregel“ gilt, dass der Gegen-
stand mindestens zu mehr als 50% aus Holz bestehen muss.
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geworfen haben. Also will sich die ganze Rappoltsteiner Grundschu-
le bei den Eschbacher Jungs, den Maiskolbefetzer, den Hexen-Kessel 
und bei den Rotlaubkäuzle bedanken, dass ich euch alle Zeit genom-
men habt. Danke!

Von Felix Pfunder, Klasse 4a 

6.  Was ist überhaupt Sperrmüll?
Sperrige Gegenstände, die aufgrund ihrer Größe, auch nach zumut-
barer Zerkleinerung, nicht in die zugelassenen Abfalltonnen bzw. 
Abfallsäcke passen. Nicht die Menge bestimmt also die Zugehörig-
keit zum Sperrmüll. Alles, was in einem Sack, Karton oder etwas Ähn-
lichem bereitgestellt werden kann, ist auch klein genug für die Ab-
fallbehältnisse und daher kein Sperrmüll. Dies gilt z. B. für Geschirr, 
Kleiderbügel, Spielzeug, kleine Kunststoffteile, etc. 

Kein Sperrmüll sind darüber hinaus Abfälle aus Bau- und Reno-
vierung (z.B. Bodenbeläge, Fenster, Türen etc.), Elektrogeräte, sowie 
Gegenstände die hauptsächlich aus Metall oder Papier bestehen 
(Wertstoffe)

•	 Sie haben noch Fragen zum Sperrmüll?  
Alle weiteren Informationen zum Sperrmüll erhalten Sie hier:

•	 Mehr Informationen zur Abfallentsorgung im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald erhalten Sie unte

•	 www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb
 
Abfallberatung Tel.: 0761 2187 9707
www.lkbh.de/alb 

Jugendtreff

Eine	Kooperation	mit	der	Gemeinde	Eschbach	und	dem		
SOS-Kinderdorf	e.V.	 
  
Neue Öffnungszeiten
Montag: 14:00 - 17:00 Uhr / 9 - 12 Jahre 
Mittwoch: 16:00 - 18:00 Uhr Mädchen Gruppe (ab 10 Jahren), 
mit Shuttle-Möglichkeit je nach Veranstaltungsort 
Freitag:  17:00 - 20:00 Uhr / ab 12 Jahre 
Besondere Veranstaltungen & Aktionen laut Aushang und Werbung 
  
Das Juze ist jetzt auch auf Instagram (@juzeeschbach)! 
Hier sind alle aktuellen Infos und Beiträge zu finden. 
  
Kontakt Jugendreferentin:  
Maja Zill  Tel. 0170 3641142 
(auch WhatsApp u. Signal) 
maja.zill@sos-kinderdorf.de 
Bergstraße 1, 79427Eschbach 
  
Dieser	QR-Code	führt	dich	zur	
Instagram-Seite	des	Jugendtreffs.
Schau	doch	mal	vorbei!

Aus der Schule

Rappoltsteiner Grundschule
Fastnacht in der Rappoltsteiner Grundschule 
Der Schmutzige Dunschdig war ein besonderer Tag für Kinder und 
Narren in Eschbach. Alle kamen verkleidet in die Schule. Dieses Jahr 
hat die Klasse 4a der Rappoltsteiner Grundschule den Donnerstag 
so verbracht: Es gab ein riesiges Buffet mit süßen, salzigen und ge-
sunden Leckereien. Wir haben Spiele gespielt, bei denen man sogar 
etwas gewinnen konnte. Später kamen einige Narren in unser Klas-
senzimmer und haben uns nach draußen geschickt. 

Zum Glück hat das Wetter mitgespielt und die Maiskolbefetzer konn-
ten spielen. Zu den Liedern haben wir Polonaise gemacht. Danach 
haben wir allen Narren etwas vorgetanzt. Wir haben so gut getanzt, 
dass uns die Narren von der Schule befreit und uns Süßigkeiten zu-

Aus den Kindergärten

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung

Wir laden alle Mitglieder und Interessierten
des Fördervereins zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung ein. 

Die Versammlung fi ndet am 
Montag, den 15.04.2024 um 20.00 Uhr 
in der Pizzeria Peperoncino statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht des Kassenwarts
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Entlastung des Vorstands
6. Wahl des Wahlleiters
7. Wahl des Vorstands
8. Verschiedenes

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihr Vorstand und das gesamte Team vom 
Förderverein Schule und Kindergarten Eschbach e.V.
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Krippe St. Anna
Lieber Bürgerinnen und Bürger, 
  
ein Herzliches Dankeschön möchten wir dem Verein Historisches 
Eschbach e.V aussprechen.  Über die Spenden der vielen verschie-
denen und liebevoll genähten Kissen haben wir uns sehr gefreut. 

Die wunderschönen Kissen werden nun in unseren Gruppenräumen 
sowie Ruhebereichen eingesetzt und für eine gemütliche Atmo-
sphäre sorgen. 
  
Liebe Grüße 
aus der Krippe St. Anna und dem Kindergarten Arche Noah 

Bei Kindern entwickeln sich die Motorik und die Freude an der 
Bewegung durch regelmäßiges Karatetraining besonders positiv 
im Vergleich zu Gleichaltrigen. Ihre Konzentrationsfähigkeit nimmt 
deutlich zu und verbessert so auch die schulischen Leistungen. Ge-
waltprävention als fester Trainingsbestandteil stärkt das Selbstver-
trauen und entwickelt einen starken Gerechtigkeitssinn. Disziplin + 
Respekt werden im Karate gelehrt und im Alltag gelebt.

Bei Erwachsenen + Älteren erhält und verbessert Karate neben der 
körperlichen auch vor allem die kognitive Leistungsfähigkeit. Kör-
perliche Einschränkungen sind kein Hindernis. Kompetente Trainer 
können jedem Karateka ein individuell angepasstes Training ermög-
lichen, sodass jeder seinen Fähigkeiten entsprechend lernen kann. 
Selbstverteidigung, Verletzungsminimierung und Sturzprophylaxe 
sind ein fester Trainingsbestandteil aller Altersgruppen.

Was ist Selbstverteidigung? 
Selbstverteidigung sind alle Mittel und Techniken, um einen ge-
genwärtigen Angriff effektiv und dauerhaft zu unterbinden. Es sind 
keine Vorkenntnisse nötig. Hier werden einfache und schnell zu er-
lernende Techniken gezeigt und geübt. Die Fähigkeiten zur Deeska-
lation verbessern sich, man erkennt Gefahren früher und entwickelt 
für den Ernstfall sichere Fluchtstrategien, um einen Kampf zu ver-
meiden. Trainingsbestandteil ist auch die Theorie zu Notwehr und 
Nothilfe mit allen rechtlichen Aspekten. 

Erste-Hilfe-Kurs am 16. März im Bürgersaal 
Am Samstag, den 16.03.2024, bieten wir in Kooperation mit startsa-
fe  (www.startsafe.info) allen Interessierten die Möglichkeit, ihr Wis-
sen in Erster Hilfe aufzufrischen. Auch Führerscheinanwärter + Erst-
helfer in Betrieben sind herzlich willkommen. Wir haben nur noch 
wenige Plätze frei. Jetzt schnell anmelden! 

Datum: 16.03.2024
Uhrzeit: 10:00-18:00 Uhr
Ort: Bürgersaal, Gartenstr. 6, 79427 Eschbach
Kosten: 40€ Mitglieder, 50€ Nichtmitglieder zzgl. Verpflegung
Anmeldung: kontakt@budoclub-rheintal.de 

Aus den Vereinen

Budo-Club Rheintal e.V.
Karate und Selbstverteidigung in Eschbach 
Ob Groß oder klein, jung oder alt, mit Vorkenntnissen oder ohne, je-
der ist bei uns willkommen! Wir bieten für alle Altersklassen verschie-
dene Trainingsmöglichkeiten an. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. 
Das Probetraining ist kostenlos. Interessierte trainieren in den be-
stehenden Gruppen mit und werden dabei von unseren erfahrenen 
Trainern individuell gefördert. Meldet euch noch heute zum Schnup-
pern an. Unsere Trainer freuen sich auf euch. 

Weitere Infos + Anmeldung:
E-Mail: kontakt@budoclub-rheintal.de
Telefon: 07634/508298

Unsere Trainingszeiten: 
Alle Trainingseinheiten finden im Bürgersaal statt.
Adresse: Gartenstr. 6, 79427 Eschbach 
Montags: 
17:15-18:00 Uhr - Karate-Kids bis 4. Klasse 
18:00-19:00 Uhr - Karate-Kids ab 5. Klasse 
19:00-20:00 Uhr - Selbstverteidigung ab 16 Jahren 
20:00-21:30 Uhr - Karate Erwachsene 
Dienstags: 
18:00-19:00 Uhr - Eltern-Kind-Karate 
19:00-20:30 Uhr - Wettkampftraining + freies Training 
Donnerstags: 
17:15-18:00 Uhr - Karate-Minis ab 3 Jahren 
18:00-18:45 Uhr - Karate-Kids bis 4. Klasse 
18:45-19:30 Uhr - Karate-Kids ab 5. Klasse 
19:30-21:00 Uhr - Karate Erwachsene 
Samstags: 
12:00-14:00 Uhr - Freies Training 
12:00-14:00 Uhr - Lehrgänge nach Ausschreibung 
 
Was ist Karate? 
Karate ist eine Kampfkunst, die in jedem Alter praktiziert werden 
kann. Sie fördert die motorischen Fähigkeiten wie Gleichgewicht, 
Koordination, Kraft, Schnelligkeit sowie die allgemeine körperliche 
und geistige Fitness.
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Hause zu nehmen. In dieser Klasse kann jeder jeden besiegen. 66 Ke-
gel mehr für den Gegner war der Grund für die Niederlage. Trotzdem 
kann der KSC Buggingen-Eschbach den dritten Tabellenplatz halten. 
Bester Spieler war Markus Endres mit sehr guten 587 Kegel. Darauf-
folgend: 

Pierre Schmid 574 Kegel, Patrick Schulz mit 564 Kegel, 
Michael Schulz 541 Kegel, Michael Schmidt 525 Kegel und Viktor 
Stoppel 475 Kegel. Vielen Dank an Rainer Flubacher der als Ersatz zur 
Verfügung stand. 
  

Bezirksklasse 6er Mix  
KSC Buggingen-Eschbach X1 gegen SKG Keglerfr./Polizei FR M1 
Spielpunkte 3,0 : 5,0 / 2686 : 2842 Kegel  
Tabellenpunkte: 2:0 für den SKG Keglerfr./Polizei FR M1 
Leider wieder ein verlorenes Spiel für die zweite Mannschaft des KSC 
Buggingen Eschbach. Beste Spielerin war Sonja Falk mit sehr guten 
509 Kegel. Darauffolgend: Silvia Pfefferle mit ebenso guten 498 Ke-
gel, Herbert Maier 459 Kegel, 
Silvia Müller 419 Kegel, Jürgen Knauer mit 404 Kegel und 
Walter Behringer mit 397 Kegel. 
  
Vorankündigung Heimspiele in Tonis Tenne, Eschbach 
SA 02.03.2024   16:00 
Bezirksklasse 6er Mix 
Gegner: 
SG Breisach/Denzlingen X1 
 
 

Sportfreunde Eschbach 
Saison 2023 / 2024 
Spiele der Aktiven- und Jugend-Mannschaften 
Ergebnisse und Tabelle Herren 
Herren (Kreisliga B Staffel 4 / Kreisliga C Staffel 4) 

Tabellenausschnitt  Kreisliga B Staffel 4 

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte

1. SF Hügelheim 15 14 0 1 52:15 37 42

2. DJK Schlatt 15 10 2 3 35:20 15 32

3. SF Eschbach 15 10 1 4 52:32 20 31

4. Alemannia 08 Müllheim 15 9 3 3 53:17 36 30

5. VfR Hausen 2 15 8 5 2 34:25 9 29

6. Staufener SC 14 8 2 4 40:20 20 26

7. SV Hartheim-Bremgarten 14 8 2 4 49:31 18 26

8. SC Vögisheim-Feldberg 14 7 3 4 40:26 14 24

Nächste Spiele: 
Herren (Kreisliga B Staffel 4 / Kreisliga C Staffel 4) 

Tag Datum Zeit Typ Liga Heim Gast

So 10.03.24 12:30 Meister-
schaft

Kreisliga C SF Eschbach 2 TUS Obermüns-
tertal 2

So 10.03.24 15:00 Meister-
schaft

Kreisliga B SF Eschbach TUS Obermüns-
tertal

So 17.03.24 15:00 Meister-
schaft

Kreisliga B FC Steinenstadt SF Eschbach

So 24.03.24 12:30 Meister-
schaft

Kreisliga C SF Eschbach 2 SF Hügelheim 2

So 24.03.24 15:00 Meister-
schaft

Kreisliga B SF Eschbach SF Hügelheim

Flipper- und Arcadeverein Eschbach e.V.

Der Flipper- und Arcadeverein Eschbach e.V. öffnet am Samstag 
den 30. März wieder das beliebte Flipper- und Arcademuseum. 
  
An über 55 Flippern und klassischen Videospielautomaten kann 
wieder gespielt und in Erinnerungen geschwelgt werden. Neu 
dabei sind diesmal: Game of Thrones, NBA Fast Break und der 
gute alte elektro-mechanische Bally Hoo. 

Von 17.00 bis 22.00 Uhr können alle Besucher an der Ecke Rot-
laub- und Kreuzleäckerstrasse alte Erinnerungen aufleben las-
sen. Von 6 bis 99 Jahren hat hier jeder seinen Spaß. 

Hier kann der Opa mit der 
Enkelin gemeinsam spielen. 
Wo sonst ist das möglich? 
Gemeinsam Zeit verbrin-
gen. 
  
Der Flipperverein freut sich 
auf Besucher und sucht 
noch Spender und Sponso-
ren für die Ausstellung. 

Wir wollen das Museum 
barrierefrei gestalten und 
brauchen noch Unterstüt-
zung und Spenden für die 
neue Tür, den neuen Boden-
belag und der Kiesweg aus-
sen müsste mal befestigt 
werden. 

Auch neue Mitglieder und 
Mitgliederinnen sind herz-

lich willkommen. Jeder kann mitmachen und Mitglied werden. 
Man braucht keine Elektrotechnikerin zu sein, jeder kann etwas 
dazu beitragen. 
  
Auch Weihnachtsfeiern, Betriebs- oder Vereinsevents können 
bei uns stattfinden. Einfach eine kurze Mail an den Verein schrei-
ben. 
  
Infos und Anmeldung unter Flippermuseum.org oder flipper-
museum@gmx.de 

Alt	 und	 jung	 beim	 Reparieren	 eines	
Flippers.	Foto:	Muck

Kegelsportverein 
Spieltag vom 24.02.2024  
  
Landesliga B / Männer 
KCB Hammereisenbach1 gegen KSC Buggingen-Eschbach 1  
  
Spielpunkte 5,0 : 3,0 / 3327 : 3266 Kegel 
Tabellenpunkte: 2:0 für den KCB Hammereisenbach 1 
Die Mannschaft hatte sich vorgenommen gegen den Tabellenletz-
ten zu gewinnen. Leider war es nicht möglich die Punkte mit nach 
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D-Junioren 

Tag Datum Zeit Typ Liga Heim Gast

Sa 16.03.24 11:00 Meister-
schaft

D-Junioren 
Kleinfeldklasse

SG 
Eschbach 2

SG Gotten-
heim 2

Sa 16.03.24 13:00 Meister-
schaft

D-Junioren 
Kreisklasse

SG 
Eschbach

SV Ballrech-
ten-Dottingen

 
E-Junioren 
Wir freuen uns über Eure / Ihre Unterstützung. 

Aktuelle Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen im Internet unter www.
fussball.de (sfert) 
 
 

Tischtennis-Club 
Tischtennis beim TTC Eschbach e.V. 
Ob Du jung oder alt bist, Hobbyspieler, vielleicht sogar regelmäßiger 
Trainingsweltmeister oder kompletter Neuanfänger – Du bist ganz 
herzlich eingeladen, bei uns jederzeit im Tischtennistraining in der 
Alemannenhalle in Eschbach vorbeizuschauen oder uns per Mail an 
kontakt@ttc-eschbach.de anzusprechen. 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch! 

Kindertraining: montags 17:00 - 18:00 Uhr  
Jugendtraining: montags 18:00 - 19:30 Uhr  
Erwachsenentraining: montags, donnerstags und 
 freitags 19:30 - 22:00 Uhr  
Inklusionstraining: freitags 13:00 - 14:00 Uhr  
     
Kinderturnen    
Grundschulkinder: samstags 10:00 - 11:00 Uhr  
Kindergartenkinder: samstags 11:00 - 12:00 Uhr  

In den Ferienzeiten ist die Halle abends nur für das Erwachsenentrai-
ning geöffnet. Das normale Jugendtraining und Kinderturnen be-
ginnt erst wieder nach den Sommerferien. Das Kinderturnen findet 
nicht in der Alemannhalle, sondern in der Rappoldtsteiner Grund-
schule im Bürgersaal statt. 

Ein Besuch auf unserer Homepage lohnt sich: 
www.ttc-eschbach.de

Hier findest Du aktuelle Neuigkeiten, Bilder, Mannschaftsergebnisse, 
Kontaktmöglichkeiten und vieles mehr. 
 
 

Kirchliche Mitteilungen
Kath. Gottesdienste in der SE HEITERSHEIM u.  
Mitteilungen für Eschbach 
Freitag, 08. März    
15:00   Heitersheim  Beichtgelegenheit der Erstkommunionkinder 
17:30   Heitersheim  Rosenkranz 
18:00   Heitersheim  Messfeier (für Gisela und Rudolf Schnek und 

verstorbene Angehörige; Alois Schneider, 
Paul Schneider und verstorbene Angehörige) 

  
Samstag, 09. März  
18:00   Buggingen    Sonntagvorabendmesse, mitgestaltet von 

der Lobpreisband 
 
Sonntag, 10. März  
09:00   Ballrechten   Messfeier (für Familie Birkenmaier und Vogel-

bacher; Pfarrer Eduard Schmidt) 
10:45   Heitersheim  Messfeier 
12:00   Heitersheim  Tauffeier für Finja Hanna Liebisch, Elise Barba-

ra Lukman, Ida Maria Lukman 

Dienstag, 12. März  
16:30   Heitersheim  Friedrich-Schäfer-Haus: Messfeier 
 
Mittwoch, 13. März  
07:30   Ballrechten   Rosenkranz 
08:00   Ballrechten   Messfeier 
 
Donnerstag, 14. März  
09:00   Heitersheim  Messfeier, mitgestaltet von der Frauenge-

meinschaft 
17:00   Eschbach Messfeier (Erklärender Gottesdienst beson-

ders für die Erstkommunionkinder) 
20:00   Heitersheim  Eucharistische Anbetung mit neuen Liedern, 

Musik und Stille (Jede/r kann kommen und 
gehen, so wie es gut tut) 

  
Freitag, 15. März    
17:30   Heitersheim  Rosenkranz 
18:00   Heitersheim  Messfeier (für Franz Xaver Plank und verstor-

bene Angehörige; Gisela, Erhard und Bern-
hard Löffler; Rudolf Pabst) 

 
Samstag, 16. März  
MISEREOR-Kollekte	einschließlich	Fastenopfer	der	Kinder	für	Misereor 
16:00   Ballrechten   Beichtgelegenheit 
18:00   Sulzburg Sonntagvorabendmesse 
 
Sonntag, 17. März  
MISEREOR-Kollekte	einschließlich	Fastenopfer	der	Kinder	für	Misereor 
09:00   Eschbach Messfeier, mitgestaltet vom Kirchenchor 
10:45   Heitersheim  Messfeier 
17:00   Heitersheim  Bußgottesdienst 
 
Dienstag, 19. März  
17:30   Eschbach Rosenkranz 
18:00   Eschbach Messfeier 
 
Mittwoch, 20. März  
07:30   Ballrechten   Rosenkranz 
08:00   Ballrechten   Messfeier 
 
Donnerstag, 21. März  
16:30   Heitersheim  Friedrich-Schäfer-Haus: Messfeier 
  
Einladung zum Morgengebet in der Fastenzeit 
Die Fastenzeit besteht aus vierzig Tagen intensiver Gebete, Almosen 
geben, Fasten und Enthaltsamkeit und spiegelt die vierzigtägige 
Wüstenerfahrung unseres Herrn Jesus Christus nach seiner Taufe wi-
der. Im Matthäusevangelium heißt es: „Dann wurde Jesus vom Geist 
in die   Wüste geführt, um vom Teufel  versucht zu werden. Er faste-
te vierzig Tage und vierzig Nächte und hungerte danach.“ Wenn wir 
durch die Fastenzeit gehen, müssen wir uns auch vom Geist Gottes 
leiten lassen. Im Vorfeld von Ostern ruft die Fastenzeit zur Umkehr 
und zur Mobilisierung aller menschlichen, materiellen und spirituel-
len Ressourcen auf, um Gottes Barmherzigkeit und Gunst für unser 
persönliches Leben und das Anderer zu gewinnen. 

Zusammen innehalten, beten und Lieder singen, gerade jetzt in der 
Fastenzeit und mit der Vorfreude auf die kommende Osterzeit. 

NEU, NEU an drei Donnerstagen um 07:00 Uhr in der Fastenzeit 
im Pfarrhaus in Eschbach.  Im Anschluss genießen wir zusammen 
das mitgebrachte Frühstück. Herzliche Einladung dazu. 
nächste Termine: 
Donnerstag, 07.03.2024 „Wie viele Brote habt ihr?“ 
Donnerstag, 21.03.2024 „Interessiert mich die Bohne“ 
  
Erstkommunionvorbereitung 
In der Erstkommunionvorbereitung geht es schon auf die Zielgerade 
hin. Derzeit steht das „Sakrament der Umkehr und Versöhnung“ be-
vor, die Beichte. Ein Vorbereitungstreffen dazu gab es bereits am 02. 
März 2024 in Heitersheim. Die Beichte der Kinder findet am Frei-
tag, 08. März 2024 in der Kirche in Heitersheim statt. 
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Kirchenchor St. Erasmus 
Passionskonzert in der Kirche Ballrechten am Samstag, 23. März 
2024 um 17:00 Uhr 
Der Kirchenchor St. Erasmus, Gesangssolisten und ein Streicheren-
semble unter der Leitung von Antje Hepper stimmen in die Karwo-
che ein. Robert Führer, ein Komponist der Romantik, der vor allem in 
Österreich im kirchlichen Bereich gewirkt hat, schuf eine Passions-
kantate „Die letzten Worte Jesu am Kreuze“, die von der letzten To-
desstunde Jesu berichtet. Das „Stabat Mater“ von Josef Rheinberger, 
ebenfalls Komponist der Romantik aus dem süddeutschen Raum, 
berichtet von der Mutter Jesu in ihrem Schmerz um den gekreuzig-
ten Jesus. Umrahmt wird das Programm von Chorsätzen der Moderne. 
Fac me vere tecum flere Lass mich wahrhaftig mit dir weinen, 
crucifixio condolere, mit dem Gekreuzigten mitleiden, 
donec ego vixero. Solange ich leben werde. 
  
Kirchenchor St. Erasmus Ballrechten 
Konrad Triebswetter 
  
Meditativer Tanz  
Donnerstags von 18:00 – 19:30 Uhr 
im Pfarrsaal Heitersheim, Johanniterstr. 74 
Nächster Termin  am 14. März  
Dienstags von 18:00 – 19:30 Uhr  
im Pfarrsaal Schliengen, Freiburger Str. 4 
Nächster Termin  am 26. März  
Leitung: Monika Zettl  
Veranstalter: Dekanatsfrauenseelsorge Breisach-Neuenburg, Corne-
lia Reisch. 

Nähere und jeweils aktuelle Infos sind auf der Homepage www.de-
kanat-breisach-neuenburg.de/Pastorale-felder-zielgruppen/frauen-
seelsorge zu finden. Bitte schauen Sie dort jeweils vor dem Termin 
auch nach. 
  
Tauftermine 
Die Tauftermine der nächsten Monate finden Sie auf unserer Home-
page und im Pfarrblatt. 
  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
Montag 09:00 - 11:00 Uhr 15:00 - 17:00 Uhr 
Dienstag 09:00 - 11:00 Uhr 
Mittwoch ganztägig geschlossen 
Donnerstag 09:00 - 11:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr 
Sie erreichen uns unter: 
Tel.: 0 76 34 / 55 16 15 
kath.pfarramt@seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
  
 
Evangelische Kirchengemeinde 
Unsere Gottesdienste 
Sonntag, 10.03. 
10.30 Uhr Gottesdienst der Konfirmanden in Heitersheim, Barbara 
Heuberger 
Musikalisch wir der Gottesdienst begleitet von der Band. 
Die	Kollekte	am	10.3.	ist	bestimmt	für	kirchliche	Arbeit	mit	Jugendlichen 
  
Sonntag, 17.03. 
10.30 Uhr Jubiläumskonfirmation: Gottesdienst mit Abendmahl in 
Heitersheim, Barbara Heuberger 
  
Sonntag, 24.3. 
18.00 Uhr Taizé-Gottesdienst in Heitersheim, Vera J. Rosalowsky 
  
Jubiläumskonfirmation am 17. März 2024 
Wir feiern Ihre Jubiläumskonfirmation am traditionellen Konfirmati-
onstermin Judika, also am 17. März 2024 um 10.30 Uhr in Heiters-
heim. Wir feiern zur Erinnerung an die Konfirmation mit allen, die vor 
25 oder 50, 60, 65, 70, 75, 80 Jahren konfirmiert wurden. Auch zum 
Heiligen Abendmahl wird im Gottesdienst eingeladen. Anmeldung: 
Es ist für uns unmöglich die Namen und Adressen aller Jubilare he-

rauszufinden. Viele sind weggezogen. Mancher verstorben. Darum 
sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wenn Sie das Jubiläum Ihrer 
Konfirmation feiern wollen, dann sagen Sie uns doch bitte schnellst-
möglich im Pfarrbüro Bescheid. Für Ihre Jubiläumsurkunde brau-
chen wir Ihren Konfirmationsspruch. Bitte suchen Sie ihn heraus und 
teilen ihn uns bei der Anmeldung mit. Natürlich können Sie auch 
gerne mit uns feiern, wenn Ihre Konfirmation an einem anderen Ort 
stattfand! 
  
Wir freuen uns darauf, Ihr Konfirmationsjubiläum mit Ihnen zu feiern! 
  
Ökumenisches Friedensgebet 
Seit dem 24. Februar 2022 findet in ökumenischer Verbundenheit 
jeden Dienstag um 18.00 Uhr ein gemeinsames Gebet für den 
Frieden in der evangelischen Kirche in Heitersheim statt. Herzliche 
Einladung an alle, die Wege zum Frieden suchen.  Auch das tägliche 
Glockengeläut der beiden Kirchen um 12.00 Uhr lädt ein, das Leid 
der Menschen zu bedenken und um Frieden zu beten.  
  

Veranstaltungen im Gemeindezentrum Heitersheim: 
Montag 
19.15 Uhr Chorprobe 
Dienstag 
14.30 Uhr Handarbeits-Kreativ-Kreis 
18.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet 
Mittwoch 
14.30 Uhr Spielgruppe  
16.30 Uhr Konfirmanden-Kurs 
Donnerstag 
18.00 Uhr Sitzen in der Stille 
19.30 Uhr Gesprächskreis (am 7.3.) 
Samstag 
09.30 Uhr Frauen-treffen-Frauen (am 9.3.) 
  
Spielgruppe 
Herzliche Einladung zu den Treffen Mittwochnachmittags um 
14.30 Uhr im Evang. Gemeindezentrum in Heitersheim für Kinder 
von 0 bis 5 Jahren mit ihren Begleitpersonen. Noch Fragen? Dann 
rufen Sie doch an! – Frau Hauber, Tel. 0151-11536552 
  
Gesprächskreis: Was glauben Sie? 
Herzliche Einladung zum Glaubensgespräch am Donnerstag, 07. 
März 2024 um 19.30 Uhr im evang. Gemeindezentrum. Es geht 
diesmal um das Thema: „Was kommt nach dem Tod?“ 
  
Frauen treffen Frauen 
Herzliche Einladung an alle interessierten Frauen zu einem stärken-
den Frühstück und einer anschließenden Gesprächsrunde am Sams-
tag, 09. März 2024 um 9.30 Uhr ins Ev. Gemeindezentrum Heiters-
heim zum Thema „Mach mal Pause“ 
  
KONFIRMATION 2024 
Am Dienstag, den 12. März wollen wir uns um 19.30 Uhr zu einem 
Elternabend treffen. Da können Sie Ihre Eindrücke vom Konfi Kurs 
mit mir und anderen teilen und wir klären noch offene Fragen rund 
um die Konfirmation am 14. April. Herzliche Einladung dazu an die 
Eltern der jetzigen Konfirmanden. 
  
UGANDA - Wir werden gebraucht! 
Herzliche Einladung zum Vortrag mit Fotos aus Uganda am Don-
nerstag, 14. März um 19.30 Uhr  ins evang. Gemeindezentrum Hei-
tersheim. Siegfried Kunz berichtet von seiner letzten Uganda Reise. 
  
Handarbeits-Kreativ-Kreis auf dem Wochenmarkt 
Der Handarbeitskreis bietet wieder tolle Sachen auf dem Wochen-
markt in Heitersheim zum Verkauf an. Am Samstag, 16. März 2024 
zwischen 8 und 12 Uhr haben Sie die Möglichkeit, sich auf dem 
Markt am Lindenplatz in Heitersheim mit selbstgestrickten Socken 
und vielen weiteren schönen Sachen einzudecken. 

Der Erlös ist wie immer für einen sozialen Zweck bestimmt. 
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Bürozeiten Evangelisches Pfarramt 
Dienstag, Mittwoch und Freitag 10-12 Uhr 
Mittwoch 15-17.30 Uhr 
Unterer Gallenweiler Weg 2, 79423 Heitersheim 
Tel: 07634 / 55 20 43 
e-mail: Heitersheim@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.heitersheim.ekbh.de 
Sprechzeiten Pfarrerin Heuberger: jederzeit nach telefonischer Ver-
einbarung 
Email: barbara.heuberger@kbz.ekiba.de 
Tel: 07634 / 55 20 45 oder mobil 0170 - 15 10 954 
  
Pfadfinder Heitersheim: 
Stamm Ignaz Balthasar Rink von Baldenstein (I.B.R.V.B.) 
Kontakt (Stammesführer Markus Ehle): info@ibrvb.de 
Homepage: www.pfadfinder-heitersheim.de 
 
 

Info-Ecke
Informations- und Beratungsstelle für Menschen  
mit Behinderung und ihre Angehörige des Caritasverbandes 
Freiburg-Stadt e.V. in Heitersheim 
Beratung über finanzielle Fragen, Persönliches Budget, Information 
über geeignete Wohnformen und Wege in ein selbstbestimmtes Le-
ben, Unterstützung bei Antragstellung. Sprechzeiten: Mittwoch von 
14-16 Uhr und nach Vereinbarung. Im Stühlinger 14, 79423 Heiters-
heim, Telefon ( 0761) 20 89 29-16, ambulante-dienste-beratung@
caritas-freiburg.de, Terminvereinbarung erwünscht. 
 
 

Bescheinigung für Ruheständler wird derzeit 
verschickt:  Hilfe bei der Steuererklärung 
Grundsätzlich müssen Rentnerinnen und Rentner eine Steuererklä-
rung abgeben, wenn ihr zu versteuerndes Einkommen den jähr-
lichen Grundfreibetrag überschreitet. 2023 lag der Freibetrag bei 
10.908 Euro für Singles und bei 21.816 Euro für Verheiratete. Hilfe 
erhalten Ruheständler dabei durch die kostenlose Bescheinigung 
„Information über die Meldung an die Finanzverwaltung“. Diese Be-
scheinigung führt alle steuerrechtlich relevanten Beträge auf, die die 
gesetzliche Rentenversicherung automatisch für das Jahr 2023 an 
die Finanzverwaltung übermittelt hat. Wer die „Information über die 
Meldung an die Finanzverwaltung“ in der Vergangenheit schon ein-
mal angefragt hat, bekommt sie auch für 2023 wieder automatisch 
von der DRV zugesandt. Wer sie hingegen erstmals benötigt, kann 
sie unter www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbescheini-
gung anfordern. Als sogenannte eDaten liegen die steuerrechtlich 
relevanten Beträge der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätz-
lich dem Finanzamt vor und müssen seit 2019 nicht mehr von Hand 
in die Steuererklärung eingetragen werden.

Weitere Informationen enthält die Broschüre „Versicherte und Rent-
ner: Informationen zum Steuerrecht“. Sie kann kostenlos unter der 
Telefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail (presse@drv-bw.
de) bestellt werden. Im Internet unter www.deutsche-rentenversi-
cherung-bw.de steht die Broschüre unter „Pressemitteilungen und 
Nachrichten“ ebenfalls als PDF zum Herunterladen zur Verfügung. 

 

„Das Polizeipräsidium Freiburg reagiert  
mit Präventionsangeboten auf gestiegene 
Wohnungseinbrüche“ 
„Das wird schon nicht passieren“ oder „wenn die Täter einbrechen 
möchten, kommen sie rein“ sind Aussagen, die leider oft ausge-
sprochen werden und dennoch falsch sind. „Die Einbrüche in den 
eigenen vier Wände haben wieder zugenommen und lassen sich in 
den allermeisten Fällen verhindern“, sagt Kriminalhauptkommissar 
Erny. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet die Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten in-
teressierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 

professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Die Täter nutzen 
schlecht gesicherte Fenster und Türen und sorgen bei der Rückkehr 
der Bewohner für eine böse Überraschung. Entscheidend für die Ein-
brecher ist der Faktor Zeit: Damit das Entdeckungsrisiko minimiert 
wird, muss der Einbruch schnell gehen. In der Regel dauert das 
Eindringen nur wenige Sekunden; der Einbruch selbst nur wenige 
Minuten. Stößt der Täter auf einbruchshemmende Sicherungsein-
richtungen bricht er erfahrungsgemäß sein Vorhaben ab und sucht 
sich eine günstigere Gelegenheit. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und 
lassen Sie sich beraten. 

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei 
der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 0761/29608-25 
oder email freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de  vereinbart 
werden. 
  
 

Kommunale Geschwindigkeitsmessungen 
durch den Landkreis - Laseranlage 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Geschwindigkeitsmessung wurde vom Landkreis durchge-
führt: 

Datum: 23.01.2024

Zul. Höchstgeschwindigkeit: 50

Messpunkt: Hauptstraße

Einsatzzeit: 7.25 – 11.30 Uhr

Gemessene Fahrzeuge: 534

Beanstandungen: 47

Höchstgeschwindigkeit: 75

 

Beratung im Sozialrecht 
Der nächste Sprechtag der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in Müll-
heim mit Andrea Biehler findet am Dienstag, den 12. März von 
14 bis 17 Uhr im Rathaus, Bismarckstraße 3 statt. Die Beratung und 
rechtliche Vertretung umfasst die Rechtsgebiete aller gesetzlichen 
Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, Renten-, Arbeitslosen und 
Pflegeversicherung). Ebenso werden Mitglieder sowohl im Schwer-
behinderten- und sozialen Entschädigungsrecht als auch in der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende und im Alter vertreten. Eine 
vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 0 76 1 / 50 44 9-0 ist 
erforderlich. 
 
 

Deutschen Parkinson Vereinigung
Die Kontaktgruppe Breisgau-Süd/Markgräflerland der Regional-
gruppe Freiburg der deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) trifft 
sich am Montag, 11. März 2024 um 15.00 Uhr im Parkstift St. Ulrich, 
Hebelstr. 18, 79189 Bad Krozingen. 

Täuschen, lügen, tricksen – der Betrug am Telefon! 
Am Telefon geben sich Kriminelle als Polizistinnen und Polizisten, 
nahe Verwandte oder andere vertrauenswürdige Personen aus, um 
Geld zu erbeuten. Sie schaffen es, ältere Menschen zu verunsichern 
oder zu verängstigen. Viele sind dann bereit, Bargeld oder Wertsa-
chen an die Kriminellen zu übergeben. Wenn Sie diese Tricks kennen, 
sind Sie gut gewappnet. 

Bernhard Müller vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Frei-
burg möchte Ihnen mit seinem Vortrag helfen, sich vor solchen Taten 
zu schützen. Betroffene, deren Angehörige und Interessierte (auch 
Nicht-Mitglieder der dPV) sind dazu wie immer herzlich eingela-
den (bitte unverbindliche Anmeldung per Telefon oder E-Mail). Der 
Eintritt ist frei. Weitere Infos erteilt Uschi Daniel, Tel.: 07633-81522, 
E-Mail: wolfgang.daniel2@freenet.de 
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Deutschland-Ticket  
im RVF künftig auf Chipkarte 
Alle bisherigen und neuen Kundinnen und Kunden mit einem 
Abo für das Deutschland-Ticket erhalten auf den 1. März ihre 
Chipkarte per Post.  

Wer beim Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) das Deutsch-
land-Ticket bezieht, bekommt künftig eine Chipkarte. Die bisher ver-
sandten Papier-Monatsabschnitte werden nach Erhalt der Chipkarte 
ungültig und können nicht mehr genutzt werden. Die Umstellung 
ist eine Vorgabe des Bundes und der Länder, die das Deutschland-Ti-
cket ausschließlich als „digitalen“ Fahrschein vorsieht. Die Chipkarte 
erfüllt diese Vorgabe, da sie einen Chip enthält, der digital auslesbar 
ist und so die Deutschland-weite Gültigkeit sicherstellt. Der Vertrieb 
und das AboCenter der Freiburger Verkehrs AG (VAG), das im RVF alle 
Abos betreut, hatten mit Hochdruck an der Einführung der Chipkar-
te gearbeitet. Jetzt ist es soweit: Ab 21. Februar wird im Auftrag des 
RVF an alle neuen Abonnentinnen und Abonnenten sowie an alle, 
die schon länger das Deutschland-Ticket abonnieren, eine Chipkarte 
versandt. 
  
MobilitätsKarte sofort gültig 
Die beim RVF „MobilitätsKarte“ genannte Chipkarte ist ab dem 1. 
März gültig und kann sofort zum Fahren verwendet werden. Eine 
Aktivierung oder ähnliches ist nicht nötig. Auf der MobilitätsKarte 
steht der Name des Abonnenten/der Abonnentin, eine Kartennum-
mer und die Gültigkeit bzw. Laufzeit der Karte. Diese Nummer und 
die Kartenlaufzeit sind technische Vorgaben des Dienstleisters, der 
die Karten bespielt, und haben nichts mit der Abo-Nummer oder 
der Laufzeit des Abos zu tun. Bei einer Kontrolle wird die Gültigkeit 
des Abos ausgelesen. Wer über 21 Jahre alt ist, sollte einen Licht-
bildausweis dabei haben und auf Verlangen vorzeigen können. Bei 
Fragen können sich Abonnentinnen und Abonnenten gern an das 
AboCenter der Freiburger Verkehrs AG (VAG) werden. Dieses betreut 
die Deutschland-Tickets und RegioKarten-Abos im Auftrag des RVF. 

 
 
 

    
 

  
 

 
 

 

   
   

 
  
  
  
  
  
   
  

  

Die Gemeinde Merzhausen (ca. 5.500 Einwohner) vor den Toren 
Freiburgs sucht zum 1. Juli 2024 eine

Assistenz des Bürgermeisters (m/w/d)
mit einem Stellenumfang von 80 bis 100 Prozent.

Wir bieten:
•	 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
•	 Bezahlung je nach persönlicher Qualifikation und Aufgaben-

zuweisung bis Entgeltgruppe 8 des Tarifvertrags für den öf-
fentlichen Dienst

•	 gründliche Einarbeitung
•	 eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätig-

keit
•	 eine freundliche Atmosphäre in einem engagierten Team
•	 Fortbildungen
•	 betriebliche Gesundheitsförderung (Fitnessverbund „Hansefit“)
•	 Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt sowie eine betriebli-

che Altersvorsorge
•	 Übertarifliche Arbeitsbefreiungen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
unter https://www.merzhausen.de/rathaus-service/aktuelles/
stellenausschreibungen

Bauarbeiten März 2024 
Fahrplanänderungen Rheintalbahn  
Ersatzverkehr mit Bussen (EV) (Auszug):

Rheintalbahn

Kundendialog DB Regio 0711 46928253

bauinfos.deutschebahn.com

App „DB Navigator“
App „DB Bauarbeiten“

Ihre Informationsmöglichkeiten

Pendler- und ggf.  
Schülerverkehr betroffen!
Tagesbaustelle

Nachtbaustelle

 Ersatzverkehr mit Bussen (EV)

Lage der Ersatzhaltestellen: bahn.de/sev-bw
Fahrradmitnahme nicht möglich.

Bitte beachten Sie die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der Ersatzbusse.

Karlsruhe Hbf

Ettlingen West

Bruchhausen (b Ettlingen)

Malsch

Muggensturm

Rastatt

Baden-Baden

Bühl (Baden)

Achern

Renchen

Appenweier

Offenburg

Friesenheim (Baden)

Lahr (Schwarzwald)

Orschweier

Ringsheim/Europa-Park

Herbolzheim (Breisgau)

Kenzingen

Riegel-Malterdingen

Köndringen

Teningen-Mundingen

Emmendingen

Kollmarsreute

Denzlingen

Gundelfingen (Breisgau)

Freiburg-Zähringen

Freiburg-Herdern

Freiburg (Breisgau) Hbf

Freiburg-St Georgen

Ebringen

Schallstadt

Norsingen

Bad Krozingen

Heitersheim

Buggingen

Müllheim (Baden)

Neuenburg  
(Baden)

Auggen

Schliengen

Bad Bellingen

Rheinweiler

Kleinkems

Istein

Efringen-Kirchen

Eimeldingen

Haltingen

Weil am Rhein

Basel Bad Bf

Basel SBB

 R
E 

2

 R
E 

7

 R
B 

27
 R

B 
26

 RB 28

hier zur

Online-

Reiseauskunft

Ganzjährige Bauarbeiten Offenburg Bf: jeweils in den Nächten So/Mo, 22.30 – 2.30 Uhr

Von Sa, 2. März, 21.30 Uhr bis Mo, 4. März, 5.30 Uhr sowie 
von Sa, 9. März, 23.30 Uhr bis Mo, 11. März, 5.30 Uhr

Zugausfälle und teilweise Ersatzverkehr mit Bussen (verschiedene Abschnitte):
(Rastatt –) Offenburg ◄► Freiburg  
Freiburg ◄► Neuenburg (Baden)/Basel Bad Bf 
Wegen Umleitung teilweise kein Halt in Bühl (Baden), Achern, Renchen 
und Appenweier. Als Ersatz fahren Busse.

 RE 7

 RB 27

RE 2

In der Nacht Mo/Di, 4./5. März, 22.20 – 0.10 Uhr
Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen:

(Basel SBB –) Basel Bad ► Müllheim (– Freiburg) RE 7

Von Mo, 18. März, 7.30 Uhr bis Fr, 22. März, 1.30 Uhr
Haltausfälle in Ettlingen West, Bruchhausen, Malsch und Muggensturm, EV:

Karlsruhe ◄► Rastatt   RE 7RE 2

Von Fr, 15. März, 23.50 Uhr bis Mo, 18. März, 2.30 Uhr
Zugausfälle und teilweise Ersatzverkehr mit Bussen (verschiedene Abschnitte):

Karlsruhe ◄► Rastatt (– Offenburg) 
Offenburg ◄► Freiburg (nur So) 
Freiburg ◄► Basel Bad Bf (nur So-Morgen + Abend) 
Mehrere Haltausfälle bei Zügen der Linie RE 2 morgens zwischen 
Karlsruhe und Offenburg. Es fahren Ersatzbusse.

 RE 7RE 2

Von Sa, 30. März, 7.10 Uhr bis Di, 2. April, 2.30 Uhr
Zugausfälle und teilweise Ersatzverkehr mit Bussen:

Freiburg ◄► Basel  
Nutzen Sie als Ersatz die Züge der Linie RB 26 sowie tlw. Ersatzbusse.

 RE 7RE 2

Am So, 24. März von 4.40 Uhr bis 7.20 Uhr und 22.20 Uhr bis 24 Uhr
Haltausfälle in Bühl (Baden), Achern, Renchen und Appenweier, EV:

Rastatt ◄► Offenburg RE 2

In den Nächten Fr/Sa, 22./23. März bis So/Mo 24./25. März,  
jeweils 23.30 – 2.30 Uhr

Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen:
Freiburg (– Weil am Rhein) ◄► Basel Bad Bf  RB 27  RE 7

Am So, 24. März, ganztägig
Zugausfälle:

Offenburg ◄► Freiburg  
Nutzen Sie als Ersatz die Züge der Linie RB 26.

 RE 7

Von Do, 28. März, 17 Uhr bis Fr, 29, März, Betriebsende
Vollsperrung, Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen:

Freiburg ◄► Basel Bad Bf 
Weitere Informationen siehe Sonderplakatierung. 

 RB 27 RE 7

In den Nächten Di/Mi, 26./27 März und Mi/Do, 27./28. März, jeweils 23 – 1.30 Uhr
Zugausfälle und Ersatzverkehr:

Karlsruhe ◄► Offenburg 
RE 4745 hält am 26.3. nicht in Bühl (Baden), als Ersatz fährt ein Bus.

 RE 7

Am So, 31. März, von 4.40 bis 6.30 Uhr
Haltausfälle in Bühl (Baden), Achern, Renchen und Appenweier, EV:

Baden-Baden ◄► OffenburgRE 2

Forellenverkauf Ostern 2024 
Der Anglerverein Staufen e.V. verkauft an Ostern 2024 wieder 
geräucherte und küchenfertige Forellen und zwar am Donners-
tag, den 28.03.2024 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Freitag, 
den 29.03.2024 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr. 

Der Verkauf findet ohne Vorbestellung -solange der Vorrat 
reicht - statt. Die Ausgabe ist am Vereinsheim beim Stadtsee in 
Staufen. 

 \ ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Inh. Nico Lange

• Tapezier-, Putz-, Malerarbeiten
• Bodenlegearbeiten
• Betonschutzanstrich
• Reparatur- u. Montagearbeiten

Kirchstraße 2a I 79189 Bad Krozingen I Mobil 0176 83359526
Wohnanschrift: Bad Krozingen I OT Tunsel I Tel./Fax 07633 80753 41
 malergeschaeft-nicolange@web.de
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Frühjahrsstimmung liegt in der Luft. 
Machen Sie gleich zu Beginn der Saison 

auf sich aufmerksam. 

Schalten Sie 6 Anzeigen in den Kalenderwochen
12 bis 20 (18.03. bis 17.05.2024).

2 davon schenken wir Ihnen.

ERGREIFEN SIE 
UNSER ANGEBOT!

Bitte Aktionscode P-2024-02
bei der Anzeigenbestellung angeben.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unse-
re aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. 
Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen, liefern Sie bitte Ihre 
Anzeigenvorlage/n (Druckdaten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vor-
woche. Ebenfalls bitten wir um eine Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind 
außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Alle 
Anzeigen müssen innerhalb des Aktionszeitraums erscheinen sein.
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Die Gemeinde Bad Bellingen (5.300 Einwohner) 
sucht zum 01.07.2024 oder nach Vereinbarung eine 

Leitung für das Hauptamt (m/w/d) 

in Vollzeit, unbefristet, Besoldungsgruppe A13
bzw. entsprechende Entgeltgruppe des TVöD

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage 
www.gemeinde-bad-bellingen.de 

Assistenz gesucht m,w,d 
Du suchst eine Arbeit im Betreuungs- und

Assistenzbereich - dann bist du bei uns genau richtig,
denn wir bieten dir eine � exible Festanstellung

(Teilzeit-, Vollzeit-, auch 24h-Assistenz möglich) 
innerhalb eines priv. Assistenzbetriebs.

Unsere 
Tochter ist 
Rollstuhlfahrerin 
(31) mit körperli-
chen Bewegungsein-
schränkungen und möchte 
mit Assistenz in ihrer eigenen 
Wohnung in Bad Krozingen leben. 
Dazu suchen wir keine Experten, aber 
hochmotivierte Leute, die innerhalb des 
schon zum Teil bestehenden Assistenzteams 
gerne mitanpacken.
Vormittags besucht unsere Tochter eine Werkstatt für 
behinderte Menschen und benötigt täglich Assistenz  14 - 
20 Uhr, am WE 12 - 20 Uhr.
Sie liebt Musik, lernt gerne andere Sprachen kennen und freut 
sich über deine Unterstützung innerhalb ihres tägl. Alltags. Dazu ist 
es auch wichtig, dass du ihr Auto fahren kannst. Alles andere lernst du 
kennen, dafür brauchst du keine Vorkenntnisse.

Lust ??? Melde dich bei uns: Assistenz.LG@t-online.de

Mitarbeiter gesucht:

• Omnibusfahrer/in Linie (m/w/d)

• Taxifahrer/in (m/w/d)
In Voll-/Teilzeit oder auf Minijob-Basis.
Mo. - Fr. und an Wochenenden.
Gerne sind auch Pensionäre / Rentner,
die sich etwas dazu verdienen möchten, 
willkommen.
Bei Interesse bitte melden bei:
Taxi und Omnibus MEIER
Im Gaisgraben 10  •  79219 Staufen
Telefon: 07633/5386  •  mail@taxi-meier.de



Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de





Einen Tag die Industrieproduktion mit spannenden Aufgaben 
hautnah miterleben.
Für den Girls Day am Donnerstag, den 25. April 2024 haben wir 
freie Plätze für alle Mädchen ab der 5. Klasse.

Ihr lernt folgende Ausbildungsberufe und Studiengänge aktiv 
kennen:

  Kunststoff- und Kautschuktechnologin
  Werkzeugmechanikerin
  Fachlageristin
  Technische Produktdesignerin
  Maschinenbaustudentin (B.Eng. DHBW)
  Wirtschaftsingenieurin (B.Eng. DHBW)
  Mechatronikerin
  Industriemechanikerin 

Anmeldung bitte über die Homepage https://www.girls-day.de

Wir freuen uns auf euch!

Startklar für Deinen Einstieg ins Berufsleben und
eine spannende Karriere im Luftfahrtbereich?

WECHSEL ZWISCHEN
SCHUL- UND 

PRAXISBLÖCKEN

BEGINN IM
SEPTEMBER 

2024

ABSCHLUSS 
NACH

DREI JAHREN

ATTRAKTIVES
AUSBILDUNGS- 

GEHALT

WEITERE
BENEFITS

Dann wirf einen Blick auf unsere

AUSBILDUNG
INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN (W/M/D)

General Aerospace ist ein Unternehmen der weltweit agierenden 
Stabilus Gruppe und führender Anbieter für Motion-Control-Kompo-
nenten in der Luftfahrtindustrie. An unserem Standort in Eschbach 
sind derzeit rund 60 Mitarbeitende beschäftigt. Schwerpunkt unserer 
Tätigkeit ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Dämp-
fern, Gasfedern, elektromechanischen Klappenöffnungssystemen 
und anderen Produkten für die zivile und militärische Luftfahrt.

FACTS ZUR AUSBILDUNG

DAS ERWARTET DICH WÄHREND DEINER AUSBILDUNG

In der Ausbildung vermitteln wir Dir ein solides Grundlagenwissen in 
sämtlichen betriebswirtschaftlichen Bereichen. Innerhalb der praxis-
nahen Ausbildung bieten wir Dir zahlreiche Möglichkeiten, theoreti-
sche und praktische Aspekte eng miteinander zu verbinden und in 
Projekte mit einbezogen zu werden. Bei uns hast Du dabei die Chan-
ce, in vielen kaufmännischen Abteilungen (bspw. Einkauf, Vertrieb, 
Finance u.v.m.) tiefe Einblicke zu erhalten.

Unser Ausbildungsziel ist es, Dir alle wichtigen Fähigkeiten und Kennt-
nisse innerhalb eines mittelständischen Industrieunternehmens zu 
vermitteln und Dich optimal auf den Berufseinstieg vorzubereiten. 
Dieses unterstützen wir durch eine attraktive Ausbildungsvergütung, 
eine hervorragende Work-Life-Balance, ein regionales Jobticket, die 
Möglichkeit auf ein Job-Rad und weitere Benefits.

DAS ERWARTEN WIR VON DIR

 Guter Realschulabschluss oder gerne auch Studienabbrecher

  Großes Interesse an betriebswirtschaftlichen Fragestellungen 
und Themen

 Hohe Einsatzbereitschaft und ein guter Umgangston

 Logische Denkfähigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise

 Teamgeist und Engagement

 Gute Englischkenntnisse

Du kannst Dir vorstellen Industriekauffrau/-mann (w/m/d) zu lernen?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Lebens- 
lauf und Zeugnissen. Nutze dafür bitte die unten angegebene 
Mail-Adresse.

General Aerospace GmbH
Fon +49 7634 69559-0

career@general-aero.com | www.general-aero.com
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Lokal • Regional • Genial
Die Adresse in Ihrer Region

SONDERSEITEN SPECIAL IN BAD KROZINGEN HARTHEIM  HEITERSHEIM  ESCHBACH

LOKAL  ·  REGIONAL  ·  GENIAL KW 10

Lokal • Regional • Genial
Die Adresse in Ihrer Region

Nächste Sonderseite  
in KW 24
Anzeigenschluss für KW 24 
am Di, 04.06.2024 um 12 Uhr

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Nur Verarbeitung von Materialien
aus der Region und fairem Handel!

Marco Ohnesorge, Bildhauer- und Steinmetzmeister
mobil 0176 64278813, marco-ohnesorge@t-online.de



SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.


